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Stand: 06.12.2019 

Informationen für Atemschutzgeräteträger 
In letzter Zeit gab es vermehrt Unstimmigkeiten, da unsere Ausbilder im Bereich der 
Atemschutzausbildung Teilnehmer mit Bart oder Koteletten im Bereich der Dichtlinie von 
Atemanschlüssen nicht zu Atemschutzübungsanlagen sowie Brandübungscontainern 
zugelassen hatten.  
 

Wir bezogen uns dabei auf die FwDV 7 Punkt 3. �Anforderungen an Atemschutzgeräteträger� 
auch wenn es sich hierbei �nur� um Übungen handelte. Auf eine Diskussion der 
Eigenverantwortung konnten wir ebenfalls nicht eingehen, da wir bereits durch den vorhandenen 
Bartwuchs auf fehlende Eignung nach dem Grundsatz der G26.3 schließen mussten. Daher 
würde nach diesem Sachverhalt ebenfalls bereits eine Zulassung für die Atemschutzgeräteträger-
Grundausbildung nicht möglich sein. 
 

Wir haben diesen Sachverhalt aufgrund der unterschiedlichen Meinungen nun unserem 
Versicherungsträger der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) geschildert und um 
deren Einschätzung gebeten. Die Antwort hierzu ist unverändert und ungekürzt abgedruckt: 
____________________________________________________________________________ 
 

Aus Sicht der Kommunalen Unfallversicherung Bayern ist das Vorgehen der Verantwortlichen für 
die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger korrekt.  
Das Regelwerk lässt hier auch keinen weiteren Entscheidungsspielraum � weder für die 
Ausbilder, noch für die Teilnehmer � zu. Hier eine Zusammenstellung aus dem Regelwerk in 
aufsteigender Reihenfolge bzgl. der rechtlichen Verbindlichkeit: 
 

1. FwDV 7:   
�Einsatzkräfte mit Bart oder Koteletten im Bereich der Dichtlinie von 
Atemanschlüssen sind für das Tragen von Atemschutzgeräten ungeeignet� 

2. G26.3 �Atemschutzgeräte�:   
Jede Veränderung, die den Dichtsitz des Atemanschlusses beeinträchtigt, stellt 
einen Ausschlussgrund dar. 

3. DGUV Regel 112-190 �Benutzung von Atemschutzgeräten�:  
Personen mit Bärten oder Koteletten im Bereich der Dichtlinien sind für das 
Tragen dieser Atemanschlüsse ungeeignet. 
Für die Betriebsanweisung ist nach dieser Regel vorgesehen, folgenden Passus 
aufzunehmen: �Unrasierte Personen und Bartträger dürfen Pressluftatmer nicht 
benutzen.� 

4. § 30 DGUV Vorschrift �Grundsätze der Prävention": 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass persönliche Schutzausrüstungen 
bestimmungsgemäß benutzt werden.  
Die Versicherten haben die persönlichen Schutzausrüstungen 
bestimmungsgemäß zu benutzen. 

è Das Regelwerk macht keinen Unterschied, ob es sich um Ausbildung, Übung oder Einsatz 
handelt!  

è Das Regelwerk differenziert nicht zwischen Vollbart und �3-Tage-Bart� 
è Ein eigenverantwortliches Abweichen ist nach dem Regelwerk weder bei Ausbildung, Übung 

noch Einsatz möglich.  
è Ein Abweichen stellt einen Verstoß gegen die Vorschriften dar, der von den Verantwortlichen 

für die Ausbildung nicht geduldet werden kann. 
 

Jede weitere Diskussion (Überdruckgeräte, ungefährliche Atmosphäre bei der Übung, ...)  ist 
folglich obsolet.  
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Waschhalle Carport 
 

Garage 

1.OG Stadtbrandinspektion 

1.OG Lage Raum 

EG Funkzentrale 

EG Büro BSD 

Alarm Parkplatz 

Feuerwehr 
Fahrzeuge 
Besucher 

Atemschutz 
Übungsstrecke 
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Der Parkplatz für Feuerwehr 
Fahrzeuge der Übungsteilnehmer der 
Atemschutz Übungstrecke, ist am 
Schlauchturm vor der Waschhalle. 

1.OG Lehrsäle 

Alarm Zugang 

Diesem Bereich 
zum Be- u. Entladen 
benutzen.  
 

Hinweis für die Besucher der 

Atemschutz Übungsanlage 


